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Horst Siebert Zur Zweckmäßigkeit
regional differenzierter
Instrumente einer Umweltpolitik

Inkonsistenzen im
staatlichen Handeln

Problematik einer
bundeseinheitlichen
Höhe der Abgabe

Die Koordinierung staatlicher Maßnahmen unterschiedlicher Ressorts
und verschiedener föderativer Ebenen ist ein oft ungelöstes Problem
der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Bestehen Zielkonflikte
zwischen dem Handeln verschiedener staatlicher Instanzen und wer-
den diese Zielkonflikte nicht durch Koordinierung wertmäßig ent-
schieden, treten Inkonsistenzen im staatlichen Handeln auf, die nicht
unerhebliche, aber im Prinzip vermeidbare volkswirtschaftliche Ko-
sten verursachen. Die Gefahr der Inkonsistenz staatlichen Handelns
ergibt sich auch für den Bezug zwischen Umweltpolitik und Regional-
planung, nämlich dann, wenn die Umweltpolitik nicht die räumlichen
Auswirkungen umweltpolitischer Instrumente und die Regionalpla-
nung nicht die Umwelteffekte raumordnungspolitischer Maßnahmen
beachten (1). Im folgenden wird diskutiert, wie eine Abwasserabgabe
unter regionalpolitischen Gesichtspunkten zu setzen ist.

In der jetzigen Form sieht das Abwasserabgabengesetz eine bundes-
einheitliche Höhe der Abgabe vor. Das Gesetz differenziert also nicht
zwischen verschiedenen Regionen. Stark agglomerierte Räume wer-
den ebenso betroffen wie weniger stark entwickelte Gebiete, Indu-
strieregionen in der gleichen Weise wie Erholungsgebiete. Mit der
bundeseinheitlichen Setzung der Abgabe begibt sich die staatliche
Wirtschaftspolitik eines regionalpolitischen Instruments, das einige
regionale Ziele relativ effizient erreichen könnte. Die Folge ist, daß
andere (den Haushalt belastende) regional politische Maßnahmen die
Regionalisierung der Umweltpolitik ersetzen müssen (regionale Diffe-
renzierung vor allem der Steuererleichterungen und der Infrastruktur-
maßnahmen).

A Gründe für eine regionale Differenzierung der Abwasserabgabe

Regionale Wettbewerbs-
verzerrungen und
Gleichbehandlungs-
grundsatz?

1. Ein mögliches Argument für eine national uniforme Abgabe ist,
daß der Staat den Wettbewerb nicht verzerren sollte und gleiche
Startvoraussetzungen für private Aktivitäten in einem Markt gesichert
sein sollen. Dieses Argument wird oft durch den Gleichbehandlungs-
grundsatz begründet, der in politischen Debatten großen Anklang
findet. Das Argument der Gleichbehandlung kann vor dem kritischen
Blick des Ökonomen allerdings nicht bestehen. Man kann es sofort
ad absurdum führen, wenn man darauf hinweist, daß die Konsumen-
ten aus dem gleichen Grundsatz heraus identische Umweltqualitäten
in den verschiedenen Regionen verlangen können. Da die Verwen-
dung der Umwelt als Schadstoffempfänger und als öffentliches Kon-
sumgut miteinander konkurrieren, stehen damit auch die Forderun-
gen nach identischen regionalen Umweltqualitäten und identischer
regionaler Dosierung der Instrumente miteinander im Konflikt.
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Kosten- und Preisvorteile
von Regionen

Bestimmungsfaktoren
regionaler Umweltknappheit

Regionale
Differenzierung
von Immissionsnormen

Das Argument der Gleichbehandlung in einem nationalen Marktge-
biet kann auch deshalb nicht akzeptiert werden, weil es impliziert,
daß komparative Kosten- und Preisdifferenzen zwischen Regionen
durch staatliches Handeln kompensiert werden sollen. Die Umwelt ist
wie andere Produktionsfaktoren ein Bestimmungsfaktor regionaler
komparativer Kosten- und Preisvorteile. In der Vergangenheit wurde
die Umwelt als eine freie Ressource behandelt, und folglich konnte
sie bisher regionale Preisvorteile nicht beeinflussen. Die Verwendung
der Umwelt zum Nulltarif für verschiedene Zwecke ist jedoch die
entscheidende Ursache für die Übernutzung der Umwelt und das Auf-
treten der Umweltschäden. Wenn man diesen Zustand beseitigen will,
muß die Umwelt als knappes Gut eingeführt werden. Dann muß man
aber auch die I mplikation dieser Knappheit für regionale Produk-
tionsvorteile bzw. -nachteile zulassen.

2. Eine größere Umweltknappheit in einer Region ist auf folgende
Faktoren zurückzuführen:

— eine geringere Assimilationskapazität der verschiedenen Umwelt-
medien, gemessen etwa an dem biochemischen Sauerstoffangebot,
das zum Abbau organischer Abfälle in den Gewässern zur Ver-
fügung steht;

— eine größere Nachfrage nach Assimilationsleistungen. Die Nach-
frage nach Assimilationsleistungen kann als eine Funktion der
ökonomischen Aktivitäten betrachtet werden. Daraus ergibt sich,
daß die Nachfrage nach Assimilationsleistungen der Umwelt von
solchen Faktoren abhängig ist wie regionaler Entwicklungsstand,
angewandte Technologie, Industriebesatz und Siedlungsdichte;

— einen größeren Schaden, der von einer Schadstoff ei nheit entweder
im Produktions- oder im Konsumbereich ausgeht. Es handelt sich
hierbei um den technischen, d.h. nicht-monetären Aspekt der
Schadensfunktion. Der Schaden variiert einmal mit der Schad-
stoffmenge, zum anderen aber auch mit Industriebesatz, Niveau
der industriellen Tätigkeit, Gegebenheiten des Umweltsystems wie
Synergismen usw.;

— eine höhere Bewertung der Umwelt durch die Konsumenten, die
zurückgeführt werden kann auf regional unterschiedliche Präferen-
zen oder unterschiedliche Einkommensverhältnisse.

Regionale Differenzen in den hier erwähnten Bestimmungsfaktoren
der Umweltknappheit bedingen regional unterschiedliche Schadstoff-
steuersätze. Ceteris paribus muß der Schadstoffsteuertarif um so
höher sein, je höher die Nachfrage nach assimilativen Diensten und je
höher die Bewertung der Umwelt für Konsumzwecke ist. Regional
verschiedene Schadstoff Steuertarife drücken ökonomisch unter-
schiedliche Situationen aus. Es wäre absurd, diese regional unter-
schiedlichen Konstellationen harmonisieren zu wollen.

3. Ein weiteres Argument für die regionale Differenzierung umwelt-
politischer Instrumente folgt aus der Überlegung, Immissionsnormen
regional zu differenzieren.

Das entscheidende Argument für regional differenzierte Immissions-
normen kann darin gesehen werden, daß dadurch eine großräumige
Funktionsteilung der Fläche ermöglicht wird. Indem man umwelt-
freundlichere und umweltschädlichere Aktivitäten räumlich trennt,
reduziert man negative externe Effekte. Man setzt z.B. schärfere
Immissionsnormen für Erholungsregionen und weniger stringente
Normen für Ballungsräume. Eine entscheidende Motivation für diese
Vorgehensweise besteht darin, daß die Nutzenfunktionen der Regio-
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nen nicht nur Variablen der eigenen Region enthalten, sondern z.B.
die Umweltqualität der Region 2 auch Argument in der Nutzenfunk-
tion der Region 1 ist (Beispiel: Erholungsgebiet für eine agglome-
rierte Region).

Es sollte allerdings darauf hingewiesen werden, daß die aus dem
Grundgesetz ableitbare Forderung nach der "Einheitlichkeit der
Lebensverhältnisse" (Art. 72(2) 3; 106(4)) eine Gleichsetzung der
anzustrebenden Umweltqualität verlangt. Die Wertfrage, ob auch in
bezug auf die Umweltnutzung eine Funktionsteilung der Fläche
wünschenswert ist (Effizienzziel) oder ob in allen Raumteilen die
gleiche Umweltqualität angestrebt werden soll (Gleichheitsziel),
bleibt hier offen. Wichtig ist jedoch festzuhalten: Gleiche Umwelt-
qualität für alle Regionen bedingt unterschiedlich dosierte Instru-
mente; in aller Regel wird man bei einer Differenzierung der Immis-
sionsnormen auch zur Regionalisierung der Instrumente kommen.

Abgrenzung
der Umweltregion

Problematik regional
autonomer Behörden

B Praktische Durchführung der Umweltpolitik

Bei einer praktischen Regionalisierung der Umweltpolitik tritt eine
Reihe von Problemen auf:

1. Umweltprobleme in einer Volkswirtschaft sind in der Regel auf
Regionen zu beziehen. So kann die Umweltqualität nur für bestimmte
Umweltsysteme definiert werden, wie Gewässersysteme, Flußseg-
mente usw., die jedoch räumlich begrenzt sind. Nur per Zufall
stimmt die Umweltregion mit den nationalen Grenzen überein.

Die Kriterien, die bis jetzt in der regionalen Planung gebraucht wer-
den, wie Homogenität (bezüglich des soziokulturellen Systems, histo-
rischer oder administrativer Faktoren, Pro-Kopf-Einkommen oder
industrieller Struktur) oder wie funktionelle Interdependenz (bezüg-
lich des Güteraustauschs) oder wie ökonomische Problematik (Ar-
beitslosigkeit, monostrukturierte Regionen, Konjunkturreagibilität,
rückständige Gebiete), können nicht in ihrer traditionellen Interpre-
tation verwendet werden. Die Existenz eines regionalen Umweltpro-
blems ist zwar nicht unabhängig von der ökonomischen Aktivität des
betrachteten Gebietes; ein Umweltproblem kann aber nur in bezug
auf die Qualität eines Umweltmediums definiert werden. Regionen
müssen hier folglich nach Umweltmerkmalen definiert werden.

Gerade in der Abwasserwirtschaft bereitet die Regionsabgrenzung
keine besonderen Schwierigkeiten (Flußeinzugsgebiete).

2. Die Regionalisierung der Umweltpolitik kann nicht regional auto-
nomen Behörden übertragen werden. Regionale Behörden werden
nicht geneigt sein, in Betracht zu ziehen, daß regionale Wohlfahrts-
funktionen interdependent sind, d.h. daß die Umweltqualität der
Region 2 auch eine Argumentvariable in der Nutzenfunktion der
Region 1 sein kann. Trifft das zu, führen regionale Behörden zur Sub-
optimierung.

Regionale Behörden werden ferner nicht bereit sein, die interregio-
nale Diffusion von Schadstoffen in Betracht zu ziehen. Die schad-
stoffexportierende Region betrachtet den Export von Schadstoffen
wie eine gottgeschenkte Erweiterung ihrer Assimilationskapazität.
Die Preise der Umweltnutzung (Abgaben) werden in der schadstoff-
exportierenden Region zu niedrig gesetzt; diese Region erhält da-
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Regionale Behörden
und interregionale
Diffusionsnormen

Regionale Differenzierung
der Tarifgruppen

durch einen nicht gerechtfertigten Standortvorteil auf Kosten ande-
rer Räume. In der importierenden Region werden die Preise der
Umweltnutzung zu hoch gesetzt; und sie erfüllen dort die falsche
Signalwirkung, die Schadstoffproduktion und damit in der Regel die
Güterproduktion zu stark zurückzudrängen.

3. Wenn es jedoch gelingt, regional autonomen Behörden die zulässi-
gen Immissionswerte vorzugeben, die ein Fluß beim Verlassen des
betrachteten Raumes aufweist (z.B. Neckarmündung), so kann man
sich durchaus ein System von flächendeckenden, relativ autonomen
Wasserbehörden vorstellen, die das Problem der Wassergüterwirt-
schaft lösen können (interregionale Diffusionsnormen). Vorausset-
zung ist, daßa) interregionale Diffusionsnormen formulierbar sind
und b) in der regionalen Behörde ein Abgabensystem funktioniert,
das die Kosten der Bereitstellung einer gewünschten Wassergüte um-
legt und dabei Anreize für Eigenleistungen schafft. Ferner müßte
sichergestellt sein, daß sich die Genossenschaft nicht allein an den
interregionalen Diffusionsnormen als Zielvariable orientiert, sondern
auch für eine relativ gleichmäßige Wasserqualität in den verschiede-
nen Flußsegmenten ihres Gebietes sorgt. Ein solches System ist ohne
weiteres in eine Abgabenlösung integrierbar. Die Wassergenossen-
schaften zahlen dann Abgaben für die interregional exportierten
Emissionsmengen. Eine regionale Differenzierung dieser Abgaben ist
möglich. Die Genossenschaft legt einmal diejenigen Abgaben auf ihre
Mitglieder um, die von der Genossenschaft für diejenigen Emissionen
an den Bund zu zahlen sind, die das Einzugsgebiet der Genossen-
schaft verlassen. Zum anderen muß die Genossenschaft die Kosten
umlegen, die als laufende Aufwendungen und für Investitionen ihrer
Wassergüterwirtschaft entstehen.

4. Schließlich besteht die Möglichkeit — auch bei Nichtexistenz von
Wassergenossenschaft —, die Abgabe in folgender Weise regional zu
differenzieren. In Gebieten mit besonders zu schützenden Umwelt-
funktionen, insbesondere bei sog. öffentlichen Konsumgütern (Erho-
lungsgebiete, Trinkwasserbereitstellung) und in agglomerierten Räu-
men mit hohem Schaden (der von einer Emissionseinheit ausgeht),
wird ein höherer Tarif erhoben. Der praktischen Umweltpolitik fällt
dann die Aufgabe zu, alle Umweltregionen in zwei unterschiedliche
Tarifgruppen aufzuteilen.

Nicht zugerechnete
Umwelt kosten als
Agglömerationsvorteile

C Räumliche Wirkungen der Umweltpolitik

1. Umweltpolitische Instrumente beeinflussen die räumliche Struk-
tur. Da die Umwelt bisher als ein freier Produktionsfaktor verwendet
werden kann, werden die Agglomerationsvorteile der Ballungsgebiete
überschätzt. Dies rührt aus der Tatsache her, daß die marginale Pro-
duktivität des privaten Kapitals und die der Arbeit deshalb höher zu
sein scheinen als sie tatsächlich sind, weiMie privaten Aktivitäten nicht
mit allen volkswirtschaftlichen Kosten belastet sind, die sie verur-
sachen. Dies bezieht sich zwar sowohl auf rückständige Gebiete als
auch auf Ballungsregionen. Es kann aber argumentiert werden, daß
wegen der Einwohnerdichte und dem Industriebesatz die marginalen
sozialen Schäden in den Ballungsgebieten höher und deshalb auch die
Divergenzen zwischen privaten und sozialen Kosten dort größer sind.
Dies impliziert, daß die Kapitalrenditen, die in Ballungsgebieten er-
zielt werden, die sozialen Kosten, die durch den Einsatz einer zusätz-
lichen Einheit Kapital entstehen, nicht vollständig widerspiegeln. Da
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Reduzierung
des Wachstums
in Ballungsgebieten

Umweltqualität
als Determinante
der Arbeitsmobilität
und von Standort-
entscheidungen

Verwässerung
des Abgabengesetzes

die Kapitalrendite, verglichen mit einer Situation korrekter Schatten-
preise, zu hoch ist und da die Kapitalmobilität durch Differenzen
zwischen den Kapitalrenditen bestimmt wird, wird in den Ballungs-
gebieten zuviel Kapital eingesetzt. Das gleiche Argument kann man
für den Faktor Arbeit anwenden.

2. Die Umweltpolitik als Versuch, einzelwirtschaftliche und soziale
Kosten anzugleichen, wird die Entwicklung der Ballungsgebiete ab-
schwächen. Angenommen, Emissionssteuern werden eingeführt und
ein regionaler Wachstumsprozeß findet statt. Dieser Wachstumspro-
zeß wird dann teilweise durch die Umweltpolitik gebremst. Die assi-
milative Kapazität eines Gebietes ist gegeben. Da die Nachfrage nach
Assimilationsleistungen mit regionalem Wachstum zunimmt, steigen
die Emissionssteuern (oder die Emissionsstandards werden strenger
gesetzt), wenn die bestehende Umweltqualität beibehalten werden
muß. Zunehmende Emissionssteuern erzwingen eine Einschränkung
des regionalen Wirtschaftswachstums.

3. Zieht man auch die Rolle der Umwelt als öffentliches Konsumgut
in Betracht, dann sind zwei zusätzliche räumliche Wirkungen der
Umweltpolitik zu erwähnen.

ßei quantitativem regionalem Wachstum, d.h. mit höheren Einkom-
men und einem breiteren Angebot an privaten Gütern, die den Kon-
sumenten zur Verfügung stehen, nimmt die Nachfrage nach dem öf-
fentlichen Gut Umwelt zu. Die natürlichen Vorzüge der Landschaft
werden höher bewertet, und höhere Qualitätsstandards werden für
solche Konsumgüter wie Luft und Wasser erforderlich. Diese öffent-
lichen Güter können jedoch in dicht besiedelten und hoch industriali-
sierten Gebieten nur bei progressiv steigenden Kosten zur Verfügung
gestellt werden.

Die Umweltqualität wird ferner in der Zukunft für die Wanderung
der Arbeitskräfte und die Standortentscheidungen räumlich ungebun-
dener Produktionen ("footlose industries") ein wichtigerer Bestim-
mungsfaktor. Studien der Arbeitsmobilität haben gezeigt, daß die
Wanderungsentscheidung von einer Reihe von Faktoren beeinflußt
wird, wie den Lohnsätzen, den Lebenshaltungskosten, Wohnungs-
situation, Informationen über Arbeitsgelegenheiten usw. Man kann
vermuten, daß mit dem Wichtigerwerden des Umweltproblems die
Umweltqualität als Bestimmungsfaktor der Arbeitsmobilität relevan-
ter wird.

Weil Ballungsregionen kaum die gleiche Umweltqualität realisieren
können als weniger entwickelte Gebiete, werden diese Regionen
höhere Löhne bezahlen müssen, um die schlechtere Umweltqualität
monetär zu kompensieren. Dies jedoch wird eine Zunahme der
Kosten und eine Reduzierung des Gewinns mit sich bringen und zu
einer verringerten Attraktivität für Kapital führen. Oder, wenn die
Region nicht in der Lage ist, die hohen Löhne zu zahlen, es wird die
Arbeit vermehrt nach anderen Gebieten abwandern.

Als Fazit ergibt sich: Der Umweltpolitik steht in Form der regionalen
Differenzierung der Abgabensätze ein Instrument zur Hand, das eine
effiziente Koordination umweit- und regional politischer Zielsetzun-
gen erlaubt. Eine Integration dieses Instruments mit einem flächen-
deckenden System, regionaler Wasserverbände bietet sich an. Ob ein
solches System von der Wirtschaftspolitik aufgegriffen wird, muß
fraglich erscheinen. Angesichts des im politischen Beratungsprozeß
reduzierten Abgabensatzes von jetzt DM 12,— ab 1981 und die nun
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vorgesehene großzügigere Interpretation der Ausnahmen muß man
sich fragen, ob das geplante Abwasserabgabengesetz — und nicht nur
in regionaler Dimension — überhaupt noch seine Aufgabe erfüllen
kann.
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